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Pressedarstellung auf Grund einer Anfrage 
Anfrage vom:  26. Februar 2025 
Anfrage von:  Ostthüringer Zeitung 
Unsere Antwort:  27. Februar 2025 
Thema: Überwachung des Ruhenden Verkehrs 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
bezugnehmend auf Ihre o.g. Anfrage teilen wir Ihnen folgendes mit: 
 

1. Wie lief das Verteilen von Strafzetteln?  
Die Stadt Neustadt an der Orla beschäftigt 1,5 Planstellen für die Sicherstellung der 
Ordnung des Ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet und seinen Ortsteilen. Durch diesen 
Außendienst finden regelmäßig stichprobenartige Kontrollen statt. 
 

2. Wie waren die Einnahmen und Verstöße bei den Blitzanlagen und wie im ruhenden 
Verkehr?  
Die Stadt Neustadt an der Orla betreibt keine Messstellen zur Prüfung des fließenden 
Verkehrs. Die Einnahmen im Ruhenden Verkehr variieren jährlich in Bezug auf die 
Tatbestände. 
 

3. Wie viel wurde da 2024 eingenommen?  
Zu den Einnahmen können keine Einzelpositionen ausgewiesen werden. 
 

4. Wie viele Knöllchen verteilt?  
Bei den Kontrollen des Ruhenden Verkehrs wurden im Jahr 2024 1.114 Verfahren eingeleitet. 
 

5. Wie sehr ist die Stadt da hinterher?  
Die Stadt Neustadt an der Orla sorgt im Rahmen ihrer Aufgaben zur Sicherstellung von 
Sicherheit und Ordnung im üblichen Rahmen für stichprobenartige Kontrollen. Diese sind 
an besonderen Gefahrenstellen (im Bereich von Kindertagesstätten und Schulen, bei 
Rettungszufahrten, etc.) intensiviert. Es geht der Stadt Neustadt an der Orla nicht um die 
Erzielung von Einnahmen. Vielmehr sind die Verwarn- und Bußgelder Mittel zur 
Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im Ruhenden Verkehr. 
 

6. Und wie war es im Vergleich zu den Vorjahren? 
Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Minimierung der Verfahren zu verzeichnen. 
Beispielsweise lag die Zahl der eingeleiteten Verfahren 2021 bei 2.142. Dabei blieb die 
Frequenz der Kontrollen unverändert. 


